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Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 
 
 Wien, am 15. Dezember 2015 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0686-IM/a/2015 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 6807/J betreffend 

"Ghostwriter für wissenschaftliche Abschlussarbeiten", welche die Abgeordneten 

MMMag. Dr. Axel Kassegger, Kolleginnen und Kollegen am 15. Oktober 2015 an mich 

richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 und 2 der Anfrage: 

 

Nein. 

 

 

Antwort zu Punkt 3 der Anfrage: 

 

Eine Aufnahme in die Strafbestimmungen des Universitätsgesetzes 2002 (UG) wird im 

Zuge einer Novellierung des UG zur Diskussion gestellt werden. Personen, die sich 

eines Ghostwriters bedienen, kann schon jetzt ein verliehener akademischer Grad ab-

erkannt werden. 

 

 

Antwort zu den Punkten 4 bis 6 der Anfrage: 
 

Dem Ressort sind keine derartigen Agenturen bekannt. 
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Antwort zu Punkt 7 der Anfrage: 

 

Die Qualitätsmanagementsysteme und die dafür verantwortlichen Akteure an den 

Universitäten haben mit den entwickelten Verfahren, Instrumenten und Ansätzen das 

Ziel, die jeweilige Universität in ihrem Bestreben zu unterstützen, Prozesse und 

Leistungen stetig zu verbessern. Die dabei entstehende Qualitätskultur und das wach-

sende Qualitätsbewusstsein bei allen Mitgliedern der Universität leisten ergänzende 

Beiträge. 

 

Ein "Fremdverfassen von wissenschaftlichen Abschlussarbeiten" ist jedoch auch durch 

das beste Qualitätsmanagement nicht "weitestgehend zu verhindern". Nur durch 

enge Zusammenarbeit der Lehrenden und der Studierenden können im Einzelfall nicht 

von Studierenden selbst verfasste Arbeiten erkannt werden. 

 

 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 

 
 

 

 

 

Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
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